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Betreff 
 
Zustimmung zur Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln im Bereich 
Grunderwerb, Investitionsnummer 06-00002 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Sankt Augustin stimmt der Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln in 
Höhe von 42.500 € im Bereich des Grunderwerbs, Produkt 01-13-01, Investitionsnummer 
06-00002 zu. 
 
Die Mehrausgaben sind gedeckt durch die in 2014 nicht benötigten Mittel für die Baumaß-
nahme „Zum Siegblick“, Investitionsnummer 07-00252, Produkt 12-01-01. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die Stadt beabsichtigt notwendige Flächen zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen in 
Meindorf zu erwerben. Hierfür werden Mittel in Höhe von insgesamt 142.500 € benötigt. 
Unter der Investitionsnummer 06-00002 stehen für den Grunderwerb noch 100.000 € zur 
Verfügung. Durch die beabsichtigte Erhöhung der Grunderwerbssteuer für das Jahr 2015 
von 5 % auf 6,5 % soll der Erwerb noch in diesem Jahr beurkundet werden. Die zusätzli-
chen Mehrausgaben in Höhe von 42.500 € werden gedeckt durch die in 2014 nicht mehr 
benötigten Mittel für die Baumaßnahme „Zum Siegblick“ (Investitionsnummer 07-00252, 
Produkt 12-01-01). Die Baumaßnahme wird erst in 2015 durchgeführt werden, daher sind 
die Mittel neu veranschlagt worden.  
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Rainer Gleß 
Erster Beigeordneter  
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Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich 
auf 142.500  €. 
 

  Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan       zur Verfügung. 
 

  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 
  über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen). 
 
Zur Finanzierung wurden bereits       € veranschlagt; insgesamt sind       € bereit zu 
stellen. Davon entfallen       € auf das laufende Haushaltsjahr. 
 
 
 
 


